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Politische Entscheidungsträger stehen vor der Frage, ob Unternehmen verpflichtet werden sollten, etwaige 
nachteilige Auswirkungen, die sie – auch entlang ihrer globalen Lieferketten – auf die Gesellschaft insgesamt 
(und somit auf Menschenrechte, Gesundheit, Umwelt usw.) haben, zu verhindern, zu erkennen, zu regulieren 
und zu mindern. Dieser Prozess wird als „soziale Verantwortung von Unternehmen“ (Corporate Social 
Responsibility, CSR) bezeichnet; die Verfasser verwenden diesen Begriff hier als Synonym für 
„verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln“. 

Die vorliegende Studie soll einen Überblick über die nationalen CSR-Maßnahmen und -Rechtsvorschriften in 
ausgewählten Mitgliedstaaten (Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Polen und Spanien) 
vermitteln und eine Bewertung der Umsetzung der Rechtsvorschriften und Entschließungen der Europäischen 
Union (EU) zur CSR in diesen Mitgliedstaaten liefern.  

CSR im Rahmen völkerrechtlicher Instrumente 

Auf internationaler Ebene werden die Pflichten von Unternehmen für verantwortungsvolles Verhalten und die 
Achtung der Menschenrechte in verschiedenen Initiativen, etwa der Vereinten Nationen (VN), der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO), ins Blickfeld gerückt. Insbesondere mit dem UN Global Compact werden Unternehmen bei der 
verantwortungsvollen Ausübung ihrer Unternehmenstätigkeit unterstützt, indem ihre Strategien und 
Aktivitäten auf die 10 Prinzipien der VN zu Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umwelt und 
Korruptionsprävention („VN-Prinzipien“) abgestimmt werden. Außerdem werden Unternehmen bei 

                                                             
1 Volltext der Studie in englischer Sprache. 

ABRISS 

In dieser Studie, die von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten des 
Europäischen Parlaments auf Anforderung des JURI-Ausschusses in Auftrag gegeben wurde, wird 
überprüft, in welchem Umfang die Mitgliedstaaten die Entwicklung und Umsetzung von Strategien 
zur sozialen Verantwortung der Unternehmen (CSR) in der Wirtschaft unterstützen, wobei ein 
besonderes Augenmerk auf Sorgfaltspflichten liegt. Weiterhin werden Empfehlungen für die 
Ausarbeitung eines umfassenden und strukturierten CSR-Ansatzes für die gesamte EU gegeben. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658541/IPOL_STU(2020)658541_EN.pdf
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strategischen Maßnahmen zur Förderung übergeordneter gesellschaftlicher Ziele unterstützt, z. B. der 
Nachhaltigkeitsziele (Agenda 2030 der Vereinten Nationen), bei denen der Schwerpunkt auf Zusammenarbeit 
und Innovation liegt. Diese Prinzipien leiten sich aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der 
Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, der Rio-Erklärung über Umwelt und 
Entwicklung und dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption ab.   

In gleicher Weise wird auf OECD-Ebene in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen („OECD-
Leitsätze“) Unternehmen empfohlen, Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen, um tatsächliche und 
potenzielle negative Effekte zur ermitteln, zu verhüten oder zu mindern sowie Rechenschaft darüber 
abzulegen, wie sie diesen Effekten begegnen.  

CSR auf der Ebene der EU und der Mitgliedstaaten: ein laufender, noch nicht abgeschlossener Prozess 

In den letzten zehn Jahren hat die EU Unternehmen mittels fakultativer und obligatorischer Bestimmungen zur 
Förderung der sozialen Verantwortung von Unternehmen/des verantwortungsvollen unternehmerischen 
Handelns dazu angehalten, ihre Geschäfte mit einer Mischung aus freiwilligen und nach zwingendem Recht 
vorgeschriebenen Initiativen, die auf die Umsetzung der Agenda 2030 der VN für eine nachhaltige Entwicklung 
abzielen, verantwortungsbewusst zu führen. Einige dieser Bemühungen trugen mit der Verabschiedung von 
Unionsrecht (insbesondere der Richtlinie 2014/95/EU, im Folgenden „Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen“) Früchte, doch fehlt es noch an sektorübergreifenden horizontalen 
Rechtsvorschriften für die Sorgfaltspflicht auf EU-Ebene. In der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen wird klargestellt, welche Pflichten zur Angabe nichtfinanzieller Informationen für große 
Unternehmen gelten sollten. Sie wurde in den letzten zehn Jahren von den Mitgliedstaaten mit verschiedenen 
einzelnen Rechtsinstrumenten in nationales Recht umgesetzt. Die Maßnahmen auf EU-Ebene umfassen 
außerdem mehrere Soft-Law-Instrumente, die die Europäische Kommission in den zurückliegenden zehn 
Jahren beschlossen hat. Dazu gehört die CSR-Strategie der Europäischen Kommission von 2011, mit der 
horizontale Ansätze zur Förderung der sozialen Verantwortung von Unternehmen/des verantwortungsvollen 
unternehmerischen Handelns mit konkreteren Ansätzen für einzelne Sektoren und Politikbereiche verknüpft 
werden und die nach wie vor den Eckpfeiler der Herangehensweise der EU im Bereich CSR bildet. In den letzten 
Jahren sind mehrere Soft-Law-Regelungen hinzugekommen, die Unternehmen Hilfestellung bei der 
Umsetzung der in der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen verankerten Meldepflichten 
geben sollen. Zuletzt hat die Europäische Kommission im März 2019 eine Arbeitsunterlage ihrer Dienststellen 
(SWD(2019)0143) angenommen, in der die Vorgehensweise der EU für die CSR niedergelegt ist.   Doch all diese 
Initiativen, so wirksam sie auch dazu beigetragen haben, der CSR einen vorderen Platz bei den 
unternehmerischen Entscheidungen zu verschaffen, sind noch nicht in einer konkreten unionsrechtlichen 
Verpflichtung aller Unternehmen gemündet, verantwortungsvoll, unter Wahrung der Menschenrechte und 
umweltbewusst zu arbeiten.  

Einschätzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten: positive Schritte und anstehende 
Herausforderungen 

Insgesamt haben die Mitgliedstaaten erhebliche Anstrengungen zur Förderung der CSR unternommen. In 
einem Punkt gehen die Maßnahmen der Mitgliedstaaten – mit geringfügigen Ausnahmen – jedoch nicht weit 
genug: Es werden kaum obligatorische Sorgfaltspflichten eingeführt, da sich die Mitgliedstaaten oft auf nicht 
verpflichtende CSR-Bestimmungen verlassen. Solche Bestimmungen gewähren den Unternehmen eine 
gewisse Flexibilität, sehen aber keine eindeutigen und konkreten gesetzlichen Pflichten für alle Unternehmen, 
unabhängig von ihrer Größe, vor; die innerstaatlichen Rechtsvorschriften enthalten insbesondere keine 
allgemeinen Aufgaben und Pflichten, die alle Führungsgremien erfüllen müssen, um Risiken von 
Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstößen in ihren eigenen Unternehmen, ihren 
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Tochterunternehmen und entlang ihrer Lieferketten zu vermeiden, frühzeitig zu erkennen und zu mindern. 
Auch werden durch die Initiativen in den Mitgliedstaaten keine Durchsetzungsmechanismen und Rechtsmittel 
für die Opfer von Verstößen durch Unternehmen zur Diskussion gestellt oder Sanktionen bei Nichteinhaltung 
angeordnet, sodass die CSR nach wie vor eine weitgehend freiwillige Angelegenheit bleibt.  

Eine EU-weite Initiative für eine sektorübergreifende verbindliche Sorgfaltspflicht und Empfehlungen 
für den Unionsgesetzgeber 

Aus der vorstehenden Analyse und einer Konsultation der Interessenvertreter hat sich ergeben, dass die 
meisten Interessenvertreter eine EU-weite Gesetzgebungsinitiative zur Sorgfaltspflicht in Bezug auf soziale und 
ökologische Belange befürworten, damit in der EU für alle Unternehmen die gleichen Bedingungen gelten.  

In den Politikempfehlungen wird dargelegt, welchen Geltungsbereich eine neue Richtlinie zur Festlegung 
obligatorischer Sorgfaltspflichten haben muss, und angeregt, die Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller 
Informationen zu überarbeiten. Außerdem wird analysiert, in welchem Umfang solche Pflichten für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) gelten sollten. Des Weiteren wird in der Studie untersucht, welche konkreten 
Pflichten Unternehmen erfüllen sollten, und schließlich empfohlen, eine sektorübergreifende Initiative auf den 
Weg zu bringen, die von allen Unternehmen, unabhängig von ihrer Branche oder ihrem Tätigkeitsfeld, 
umzusetzen ist. Ferner wird in der Studie versucht herauszuarbeiten, mit welchen Rechten speziell die 
Menschen geschützt werden, die durch die Tätigkeiten eines Unternehmens oder das Vorgehen seiner 
Tochtergesellschaften und Zulieferer geschädigt wurden. In den Politikempfehlungen wird zudem auch die 
Frage aufgegriffen, welche Durchsetzungsmechanismen die neue Richtlinie enthalten sollte, zumal in der EU-
Gesetzgebung der allgemeine Grundsatz der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten zu beachten ist. 
Darüber hinaus wird in der Studie die Frage gestellt, wie sich die neue Richtlinie in das Verfahrensrecht der EU 
einfügt und ob einige dieser unionsrechtlichen Bestimmungen überarbeitet werden müssen, um die 
Einführung eines solchen neuen Rechtsetzungsakts zu ermöglichen.  
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